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14. Wahlperiode 18. 06. 2008

Kleine Anfrage

der Abg. Beate Fauser FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum

Belastungen für Privatwaldbesitzer durch Umweltzulage
Wald (UZW)

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge für die Ausgleichszulage Wald (AZW) wurden in den
Jahren  2000 bis 2006 je Kreis und Jahr gestellt? 

2. Welche Zuschüsse wurden je Kreis und Jahr ausbezahlt?

3. Welche Erhaltungsmaßnahmen wurden mit der Ausgleichszulage abgegol-
ten?

4. Warum wurde die Ausgleichszulage Wald (AZW) durch die Umweltzulage
(UZW) ersetzt?

5. Wie viele Anträge wurden für die neue Umweltzulage Wald (UZW) 2007
und 2008 gestellt? Gibt es einen Rückgang? Wenn ja, wie erklärt sich die-
ser?

6. Warum wurden die Bescheide erst zum 31. Mai 2008 zugestellt, obwohl
sie das Datum des 7. Mai 2008 tragen?

18. 06. 2008

Fauser FDP/DVP

Eingegangen: 18. 06. 2008 / Ausgegeben: 15. 07. 2008 1

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Juli 2008 Nr. Z(52)–0141.5 beantwortet das Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen Raum die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Anträge für die Ausgleichszulage Wald (AZW) wurden in den
Jahren 2000 bis 2006 je Kreis und Jahr gestellt? 

2. Welche Zuschüsse wurden je Kreis und Jahr ausbezahlt?

Zu Nr. 1. und 2.:

Die Zahl der Anträge und der Zuwendungen je Kreis sind in der angeschlos-
senen Tabelle Ausgleichszulage Wald 2000 bis 2006 ersichtlich.

3. Welche Erhaltungsmaßnahmen wurden mit der Ausgleichszulage abgegol-
ten?

Zu Nr. 3.:

Ziel der Ausgleichszulage Wald war es, Wälder mit besonderen Schutz- und
ökologischen Funktionen im Interesse der Gesellschaft zu erhalten und die
nachhaltige Erfüllung dieser Funktionen sicherzustellen. Neben den viel -
fachen ökologischen Schutzfunktionen sollte insbesondere die Bodenschutz-
funktion durch naturnahe, funktionserhaltende Wirtschaftsweise in bäuer-
lichen Forstbetrieben erhalten und erforderlichenfalls verbessert werden.

Der bisherige Ausgleichsbetrag A wurde für die Sicherung der Schutz- und
ökologischen Funktionen auf Waldflurstücken außerhalb des gesetzlichen
Bodenschutzwaldes gewährt. Der bisherige Ausgleichsbetrag B wurde für die
Sicherung der Schutz- und ökologischen Funktionen auf Waldflurstücken
innerhalb des gesetzlichen Bodenschutzwaldes gewährt.

4. Warum wurde die Ausgleichszulage Wald (AZW) durch die Umweltzulage
(UZW) ersetzt?

Zu Nr. 4.:

Die Landesregierung hat zugesagt, in der Förderperiode 2007 bis 2013 an der
Ausgleichszulage Wald im Grundsatz festzuhalten und diese zu einem mo-
dernen Waldumweltprogramm mit einer zusätzlichen Komponente für FFH-
Waldlebensraumtypen in den NATURA 2000 Gebieten weiterzuentwickeln.
Die Umweltzulage Wald ist Bestandteil des Maßnahmen- und Entwicklungs-
plans Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL II) und basiert somit auf
der ELER-Verordnung1. Der bisherige Ausgleichsbetrag A entsprach nicht
den Anforderungen an eine Waldumweltmaßnahme im Sinne der ELER-Ver-
ordnung und war somit nicht zukunftsfähig. Stattdessen wurden zwei neue
Zulagearten im Bereich Erholungswald und Wasserschutzwald als neue
Waldumweltmaßnahmen entwickelt. Die Zulage im Bodenschutzwald konnte
auf neuer Kalkulationsgrundlage fortgeführt werden. Auf diesen drei Um-
weltmaßnahmen sowie der neuen vierten Zulage für NATURA 2000 Gebiete
baut die neue Programmgeneration „Umweltzulage Wald“ auf.

5. Wie viele Anträge wurden für die neue Umweltzulage Wald (UZW) 2007
und 2008 gestellt? Gibt es einen Rückgang? Wenn ja, wie erklärt sich die-
ser?

2

1 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen

Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen

Raums (ELER).
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Zu Nr. 5.:

Die aktuellen Antragszahlen für die Jahre 2007 und 2008 belaufen sich auf
11.391 und 8.695. Der Rückgang der Antragszahlen 2008 gegenüber den
Vorjahren ergibt sich aus der neuen Programmkulisse (vgl. Nr. 4.) sowie den
Mindestbeträgen je Antragsteller (150 EUR) und je Hektar (40 EUR). Ein di-
rekter Vergleich der einzelnen Zulagearten der beiden Programmgenerati-
onen findet sich in LT-Drucksache 14/2878.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass für rund 10.000 Hektar Wald in FFH-
Waldlebensräumen gar keine Umweltzulage Wald beantragt worden ist.

6. Warum wurden die Bescheide erst zum 31. Mai 2008 zugestellt, obwohl sie
das Datum des 7. Mai 2008 tragen?

Zu Nr. 6.:

Die Steuerung der sehr komplexen EDV-Verfahren des Gemeinsamen An-
trags verlangt bereits bei der Bewilligung (= Berechnung) der Maßnahme die
Erfassung des Bescheiddatums. Bei einer Neuprogrammierung einer Maß-
nahme wie im Falle der Umweltzulage Wald sind parallel zur Bewilligung
sämtliche Bescheide neu zu entwickeln und umfangreichen Tests zu unterzie-
hen. Durch diese intensiven Prüfverfahren während der Mai- und Pfingst-
feiertage erfolgten Druck und Versand der Bescheide zwangsläufig erst Ende
Mai. Da die maßgeblichen Fristen für etwaige Rechtsmittel jedoch erst mit
Zugang des Bescheids greifen, entstehen den Bescheidempfängern dadurch
keine verfahrensrechtlichen Nachteile.

Hauk

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum

3
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